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Planungsrechtliche Festsetzungen
gemäß §9 (1) bis (3) und (7) BauGB
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Textliche Festsetzungen:

1. in den festgesetzten MK-Gebieten sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen 
Vergnügungsstätten und sonstigen Wettbüros gem. § 1 Abs 5 BauNVO i.V.m § 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO in 
den Erdgeschosszonen nicht zulässig.
Vergnügungsstätten und sonstige Wettbüros sind in den MK-Gebieten gem. § 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO i.V.m 
§ 1 (9) BauNVO nur außerhalb der Erdgeschosszone ausnahmsweise zulässig.

2. In den festgesetzten MI V -Gebieten sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO zulässigen 
Vergnügungsstätten i.S.d. § 4a Abs. 3 BauNVO und sonstigen Wettbüros gem. § 1 Abs. 7 Nr. 2 i.V.m. § 1 
Abs. 9 BauNVO in den Erdgeschosszonen nicht zulässig.
In den MI V -Gebieten sind Vergnügungsstätten i.S.d. § 4a Abs. 3 BauNVO und sonstige Wettbüros gem. § 
1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs 9 BauNVO nur außerhalb der Erdgeschosszone ausnahmsweise 
zulässig.

3. In den sonstigen festgesetzten MI-Gebieten sind Vergnügungsstätten i.S.d. § 4a Abs. 3 BauNVO und 
sonstige Wettbüros gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO nicht zulässig. 

4. In den festgesetzten WB-Gebieten sind
a) die nach § 4a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes,
b) die sonstigen Wettbüros und Erotikfachmärkte gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO nicht 
zulässig.

4. Erotikfachmärkte sind
a) in den gewerblich geprägten MI V -Gebieten sowie in den MK-Gebieten, gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. 
§ 1 Abs. 9 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig
b) in den nicht gewerblich geprägten MI-Gebieten gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO nicht 
zulässig.

Hinweise:

Erläuterungen zur ausnahmsweisen Zulassung von Vergnügungsstätten:
An die ausnahmsweise Zulässigkeit ist die Bedingung geknüpft, dass Vergnügungsstätten und deren 
Erweiterungen sowie Erotikfachmärkte und Wettbüros nur dann ausnahmsweise zulässig sind, wenn sich 
im selben Gebäude, im gleichen Straßenzug in mittelbarer und unmittelbarer Nachbarschaft des Vorhabens 
keine Vergnügungsstätte, kein Wettbüro oder Erotikfachmarkt befindet und damit zu erwarten ist, dass über 
die Häufung von Angeboten an Vergnügungsstätten der Bereich negativ in Bewegung gebracht wird oder 
die städtebauliche Zielsetzung für diesen Bereich erschwert wird. Es ist sicherzustellen, dass Störungen im 
Sinne des § 15 Abs. 1 BauNVO in Verbindung mit § 15 Abs. 3 BauNVO nicht auftreten werden. Es wird 
vorbehaltlich einer Überprüfung der konkreten räumlichen und städtebaulichen Situation zunächst davon 
ausgegangen, dass ein neues Vorhaben innerhalb eines Radius von 100 m um eine bestehende 
Vergnügungsstätte, ein Wettbüro oder einen Erotik-Fachmarkt negative städtebauliche Auswirkungen über 
das Zusammenwirken der Angebote auslösen wird. Dieser 100 m Radius hat keine bindende Wirkung, er 
dient als Orientierungswert und Anlass für eine Prüfung der konkreten Situation vor Ort.
Zu den sonstigen Wettbüros gehören alle Wetteinrichtungen, die aufgrund ihres Charakters nicht zu den 
Vergnügungsstätten zählen (z.B. Wettannahmestellen). Hiervon ausgenommen sind Einrichtungen, die in 
Zusammenhang mit Verkaufsstellen anderer Warensortimente (z.B. Presseartikel, Tabakwaren u.a) stehen 
und in denen sich der räumliche Bereich für die Annahme von Wetten dem Bereich für den Verkauf und der 
Präsentation der anderen Warensortimente weit unterordnet und max. 25 % der Verkaufsfläche einnimmt. 
(z.B. ein klassischer Lotto-Toto-Kiosk)

Denkmalschutz:
Eine Beseitigung, Veränderung oder Nutzungsänderung des Denkmals selbst aber auch das 
Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigende Veränderungen, Errichtungen oder Beseitigungen von 
Anlagen in der engeren Umgebung bedürfen gem. § 9 DSchG NW der Erlaubnis der Unteren 
Denkmalbehörde und sind daher rechtzeitig mit ihr abzustimmen.

Bodendenkmäler:
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Boden-funde, d.h. 
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens 
aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der 
Stadt/Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle 
Olpe (Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 
mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), 
falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche 
Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW).

Bergbau:
Im Bereich des Plangebietes sind in der Vergangenheit bergbauliche Einwirkungen aufgetreten.

Vorbelastung:
Aufgrund der historisch gewachsenen räumlichen Nähe des Plangebietes zu bestehenden 
Industriebetrieben sind die Wohngebiete durch die Immissionen dieser betrieblichen Anlagen im Sinne der 
Nr. 6.7 der TA-Lärm vorbelastet. Eine Überschreitung der TA-Lärm-Richtwerte für WA-Gebiete um max. 5 
dB(A) kann ortüblich sein. Die Vorbelastung ist bei Genehmigungen betrieblicher Anlagen zu 
berücksichtigen. 


